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Mit Beschluss der Bundesregierung vom 6. September 2016 (sh. Punkt 21, Beschlussprotokoll 
Nr. 11) wurde der Antrag, die Bundesregierung möge Frau Botschafterin MMag. Dr. Elisabeth 
Tichy-Fisslberger, im Falle ihrer Verhinderung Frau Botschafterin Mag. Elisabeth Ellison-
Kramer, zur Leitung der Verhandlungen über den Abschluss des Vertrages zwischen Republik 
Österreich und dem Staat Israel über die Zusammenarbeit im Bereich der inneren und 
öffentlichen Sicherheit bevollmächtigen, genehmigt. 

Zwischenzeitliche Expertengespräche haben ergeben, dass die bevorstehenden 
Verhandlungen (aufgrund der Materie) innerösterreichisch den Abschluss eines gesetzes-
rangigen Staatsvertrages gemäß Art. 50 B-VG erforderlich machen. 

Überdies wurde in der Zwischenzeit auch die stellvertretende Delegationsleiterin an eine 
andere Dienststelle versetzt und es ist daher notwendig, für die kommenden 
Verhandlungsrunden die nunmehr mit der Angelegenheit betrauten Personen zur Leitung der 
Verhandlungsführung zum Abschluss des Abkommens neu zu bevollmächtigen.  

Die mit der Verhandlung dieses Abkommens verbundenen Kosten finden ihre Bedeckung in 
den Budgetansätzen der jeweils entsendenden Ressorts. Das Abkommen wird keine 
finanziellen Auswirkungen haben; sofern es dennoch zu solchen kommen sollte, werden diese 
aus den dem zuständigen Ressort zur Verfügung gestellten Mitteln bedeckt. 



 
Das geplante Abkommen hat gesetzändernden bzw. gesetzesergänzenden Inhalt und bedarf 
daher der Genehmigung des Nationalrates gemäß Art. 50 Abs. 1 Z 1 B-VG. Der Nationalrat 
und der Bundesrat werden gemäß Art. 50 Abs. 5 B-VG von der Aufnahme der Verhandlungen 
unverzüglich unterrichtet werden. 
 
Im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Kunst und Kultur, Verfassung und Medien, 
dem Bundesminister für Inneres und dem Bundesminister für Justiz stelle ich den  
 
 

Antrag,  
 
 
die Bundesregierung wolle dem Herrn Bundespräsidenten vorschlagen, Frau Botschafterin 
MMag. Dr. Elisabeth Tichy-Fisslberger und im Falle ihrer Verhinderung Herrn Gesandten 
MMag. Thomas Schlesinger, MSc. zur Leitung der Verhandlungen über ein Abkommen 
zwischen der Republik Österreich und dem Staat Israel über die Zusammenarbeit im Bereich 
der inneren und öffentlichen Sicherheit zu bevollmächtigen. 
 
 

Wien, am 16. Mai 2017 
KURZ m.p. 

 

 
 

 


